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§ 66 00. LBG

06. LBG - O06. Landesbeamtengesetz 1993

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

866

Bereitschaft und Journaldienst

(1) Der Beamte kann aus dienstlichen Griunden verpflichtet werden, sich auBerhalb der im Dienstplan
vorgeschriebenen Dienststunden in einer Dienststelle oder an einem bestimmten anderen Ort aufzuhalten und bei
Bedarf oder auf Anordnung seine dienstliche Tatigkeit aufzunehmen (Bereitschaft, Journaldienst).

(2) Soweit es dienstliche Ricksichten zwingend erfordern, kann der Beamte fallweise verpflichtet werden, in seiner
dienstfreien Zeit seinen Aufenthalt so zu wahlen, daR er jederzeit erreichbar und binnen kirzester Zeit zum Antritt
seines Dienstes bereit ist (Rufbereitschaft). Rufbereitschaft gilt nicht als Dienstzeit. Wird ein Beamter im Rahmen einer
Rufbereitschaft zum Dienst herangezogen, so gilt die Zeit, wahrend der er Dienst zu versehen hat, als Dienstzeit.

In Kraft seit 01.03.1994 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lbg/paragraf/66
file:///

	§ 66 Oö. LBG
	Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993


